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Schulbehörde neu strukturiert
Klausur der Schulbehörde Hallau
Mit der Einführung der Schulleitung
haben sich die Aufgaben der Schul-
behörde verändert. Deshalb war das
Hauptthema der diesjährigen Klausur
die Neustrukturierung der Schulbe-
hörde und das Erstellen eines neuen
Organisationskonzepts.

Bereits im November des letzten Jah-
res definierten wir die Ausrichtung und
das Ziel in einer Vorklausur. An einem
Samstagmorgen, in der Schule, erar-
beiteten wir die Grundlagen für die
Behörde. Die einzelnen Arbeitsberei-
che teilten wir in Ressorts ein und um-
schrieben die Inhalte, sowie die
Auf-gaben.

Durch die intensive Vorbereitung
jedes einzelnen Mitgliedes konnten wir
bestens vorbereitet im Januar unsere
Klausur antreten.

Mitglied in Pflicht genommen
Am Freitag, 7. Januar, um 8.30 Uhr,
begann unsere Tagung auf dem Sib-
lingerranden im Seminarraum des
Randenhauses.

Als Erstes stand die Inpflichtnahme
unseres neuen Schulbehördemitglieds
Andreas Wiesendanger an.

Neue Organisation erarbeitet
Weiters ging es auf der Traktanden-
liste mit dem Hauptthema, der neuen
Organisation der Behörde. Die Auf-
gaben und Kompetenzen der einzelnen
Ressorts wurden bestimmt und de-
finiert. Zudem wurden die Kommuni-
kations- und Informationswege fest-
gelegt.

Durch die neue Aufteilung und bes-
sere Abgrenzung der Behörde vom
operativen Bereich, kann die Schullei-
tung ihre Aufgabe der Personalführung

klar und einfacher wahrnehmen. Die
Ansprechpersonen und Wege für
den internen Schulbetrieb wurden
festgelegt, damit ein effizienter, ver-
trauensvoller Informationsaustausch
stattfinden kann.

Lehrer bleiben Ansprechpersonen
Wichtig für die Eltern ist, dass die
Lehrpersonen nach wie vor die An-
sprechperson für Anliegen, welche die
Kinder betreffen, sind und die Schul-
leitung für Gesuche und allgemeine
Schulfragen zuständig ist.

Der Zeitplan am Morgen wurde
ein paar Minuten überzogen, so dass
wir erst um 12.30 Uhr ins Restaurant
wechselten. Dank eines feinen Fit-
nesstellers konnten wir unsere Ener-
gie wieder auftanken und gingen nach
der Mittagspause gestärkt an den
zweiten Teil der Klausur.

Reglemente überarbeitet
Die Themen am Nachmittag betrafen
den allgemeinen Schulalltag, zu wel-
chen auch unsere Schulleiterin Margrit
Elena dazukam.

Geschäfte wie Integrative Schulform,
Pensenplanung für das neue Schuljahr,
Schulberichte der Lehrpersonen, neue
Lehrmittel sowie Anordnungen und
Vorlagen vom Erziehungsdepartement
wurden besprochen oder die Vorge-
hensweisen festgelegt. Weiter wurden
verschiedene Reglemente und Richt-
linien überarbeitet und angepasst.

Engagierte Mitarbeit
Durch die tadellose Vorbereitung und
das äusserst engagierte Mitarbeiten
der Behördenmitglieder und der Schul-
leiterin konnten wir alle Traktanden
des anspruchsvollen Klausurtages be-

handeln und den Arbeitsteil pünktlich
um 18.00 Uhr abschliessen. Etwas
müde, aber sehr zufrieden mit dem
Erreichten wechselten wir ins Restau-
rant zum wohlverdienten gemütlichen
Teil. Mit kulinarischen Köstlichkeiten
verwöhnt, genossen wir das gesellige
Beisammensein und natürlich nach
getaner Arbeit auch ein feines Glas
Wein.

Wir fühlten uns sehr wohl in den
Räumlichkeiten im neu renovierten
Siblinger Randenhaus, wir empfanden
es als äusserst angenehmes Arbeits-
klima.

Lösungsorientiert gearbeitet
Abschliessend kann ich sagen, dass
unser Klausurtag sehr effizient und
lösungsorientiert war und ich möchte
mich dafür bei allen Beteiligten ganz
herzlich bedanken für ihr kompeten-
tes, seriöses Mitdenken und Mitar-
beiten.

Die Präsidentin:
Monika Wehrli-Rütschi

Ressortzuteilungen
(Arbeitsbereiche)
der Behördenmitglieder

(gültig ab 1. Februar 2011)
Präsidium: Monika Wehrli-Rütschi
Stv.: Peter Schöttli
Personal: Liselotte Ochsner
Lehrerbeurteilung: Ruth Stoll
Material+Raumbedarf:
Ruth Neukomm
Informatik: Peter Schöttli
Sonderpädagogik: Bea Lanz
Öffentlichkeit + Kommunikation:
Andreas Wiesendanger
Schulentwicklung/Schulqualität:
Claudia Marceca
Schulreferat: Liliana Goetz

Das neue Kinder-
und Erwachsenenschutzrecht
Das geltende Vormundschaftsrecht des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Art. 360 – Art. 455 ZGB) ist seit
seinem Inkrafttreten im Jahr 1912 –
abgesehen von den Bestimmungen
über den fürsorgerischen Freiheitsent-
zug – praktisch unverändert geblieben.
Es entspricht den heutigen Verhältnis-
sen nicht mehr und wurde vom Bund
grundlegend geändert. Die Räte haben
der Vorlage am 19. Dezember 2008
zugestimmt, das Gesetz wird per
1. 1. 2013 in Kraft treten. Die Umset-
zung und die Organisation durch eine
Fachbehörde (KESB) überlässt der
Bund den Kantonen. Der Regierungs-
rat hat dazu eine Vernehmlassung ins
Leben gerufen, an der sich auch der
Gemeinderat Hallau beteiligt hat.

Zusammenfassend nachfolgend die
Eckpfeiler des neuen Bundesrechts:

Förderung des Selbstbestimmungs-
rechts des Einzelnen

Stärkung der Solidarität in der Familie
Professionalisierung der Vormund-

schaftsbehörden
Einführung von massgeschneiderten

Massnahmen im Bereich des Kindes-
und Erwachsenenschutzrechtes

verbesserter Rechtsschutz bei der
fürsorgerischen Unterbringung

Einführung der direkten Staatshaf-
tung

Im Zentrum der Umsetzung steht die
Organisation der neuen Behörde sowie
des Aufsichtsorgans. Das Bundesrecht
verlangt eine Professionalisierung der
mit dem Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht (bisher Vormundschafts-
recht) befassten Behörden. Diese neue
Behörde tritt an Stelle der heutigen
Vormundschaftsbehörde, d. h. an die
Stelle des nach politischen Kriterien
zusammengesetzten Gemeinderates.
Reine Laiengremien sind in Zukunft
ausgeschlossen, ebenso wie reine
Justizgremien: die KESB muss zukünf-
tig interdisziplinär arbeiten (mögliche
Variante: Arzt, Jurist, Sozialarbeiter/
Pädagoge).

In der Vorvernehmlassung des Re-
gierungsrates vom Herbst 2009 wur-
den drei mögliche Modelle präsentiert:

1. Kantonale Behörde mit inte-
griertem Abklärungs- und Vollzugs-
dienst

2. Kantonale Behörde mit kommu-
nal-regionalisiertem Abklärungs- und
Vollzugsdienst

3. Kommunal-regionale Behörde mit
integriertem Abklärungs- und Voll-
zugsdienst.

Die überwiegende Mehrheit der Teil-
nehmer votierte für eine kantonale
Behörde. Die Antworten auf die Frage,
ob der Abklärungs- und Vollzugsdienst
in der kantonalen Behörde integriert,
oder durch die Gemeinden geführt
werden soll, hielten sich die Waage.
Da der Regierungsrat der Ansicht war,
dass bürgernahe Aufgaben, wie sie
vormundschaftliche Massnahmen dar-
stellen, durch die Gemeinden voll-
zogen werden sollen, wurde Modell 2
weiterverfolgt. Der Gemeinderat Hallau
hat sich auch in dieser Vernehmlas-
sung geäussert und als zentralen
Punkt – nebst der Organisation der
Behörde, der Beistandschaften sowie
der Verfahrensbestimmungen – einer
kantonalen Behörde mit regionalisier-
tem Abklärungs- und Vollzugsdienst
den Vorzug gegeben. Der Gemeinderat
sieht darin eine sinnvolle Ergänzung
des regionalisierten Sozialdienstes und
ist überzeugt, dass – falls die Mehrheit
der Teilnehmer dies ebenso sieht –
damit ein weiterer Schritt zur regiona-
len Zusammenarbeit getan ist.

Für den Gemeinderat Hallau
Gabriela Buff,

Sozial- und Vormundschaftsreferentin

Mitteilungen aus dem
Gemeindehaus Hallau

Einwohnerstatistik
Gemäss Statistik der Einwohnerkon-
trolle per 31. Dezember 2010 wurden
2'042 Einwohner (Vorjahr 2'053), inkl.
308 (309) ausländische Staatsangehö-
rige, gezählt. In diesen Zahlen nicht
enthalten sind die 17 (21) Wochenauf-
enthalter anderer Gemeinden.

Pflegekinderwesen
Denise Weisshaupt-Schnetzler, als Ver-
trauensperson für das Pflegekinder-
wesen in der Gemeinde, unterbreitet
den Jahresbericht 2010, wonach im
Berichtsjahr keine Pflegekinder an
Dauerpflegeplätzen und auch keine
Kinder an Tagespflegeplätzen zu be-
treuen waren. Der Bericht wurde ge-
nehmigt, die Bereitschaft verdankt.

Beitrag an Publikation
Für die Publikation des Heftes «die
frühgeschichtlichen Funde der Ge-
meinde Hallau» von Adrian Bringolf,
Hallau, übernimmt die Gemeinde die
Druckkosten für eine gewisse Anzahl
Exemplare.

Veranstaltung
Gegen die Erteilung der Bewilligung
zur Durchführung des Automobil-Berg-
rennens in Oberhallau vom 29./30.
August 2011 (Veranstalter: Verein Pro
Bergrennen Oberhallau) werden von
Seiten der Hallauer Behörde keine
Einwendungen gemacht.

Gegen die Erteilung der Bewilligung
zur Durchführung der traditionellen
'Stafette rund um den Kanton' vom
4. Juni 2011 (Veranstalter: Verein
Kadetten Schaffhausen) werden von
Seiten der Hallauer Behörde keine Ein-
wendungen gemacht.

Die Streckenführung dieser Moun-
tainbike-Etappe ist gleich wie 2009
(Wilchinger Berghöfe – Wunderklingen
– entlang der Wutach – Schärers-
graben – Seebentannen – Hausen –
Hallauer Berghöfe).

Aufträge
Der Auftrag zur Lieferung eines Klein-
geräteträgers vom Typ Holder (zum
Beispiel für Schneeräumung und Sal-
zen der Fusswege und Trottoirs in
einem Arbeitsgang) wird erteilt an die
Firma Armin Pfund, Hallau.

Die Firma Landis + Gyr, Zug, wird
beauftragt, 150 neue Stromzähler, so
genannte 'Smart Meter' zu liefern. Die
Montage erfolgt durch die Mitarbeiten-
den des Elektrizitätswerkes Hallau.

Ferienzeit – Reisezeit
Prüfen sie die Ausweisdokumente
auf ihre Gültigkeit. Damit die Urlaubs-
freuden nicht unnötig getrübt werden,
empfiehlt sich die Erneuerung der
Identitätskarte mindestens 14 Tage,
diejenige des Passes sogar vier
Wochen vor dem Abreisetag, auf der
Einwohnerkontrolle respektive für den
Pass oder das beliebte Kombipaket
(Identitätskarte/Pass) beim Passbüro
Schaffhausen zu beantragen.

Hotelzone zurück in die Landwirt-
schaftszone. Dies ergibt sich daraus,
dass der Standort Oberwiesen nach
den kantonalen Behörden nur für
das Weinerlebnishotel, also für einen
Zweckbau realisierbar ist, der auch mit
der Reblandschaft und dem Weinbau
in einem inhaltlichen Zusammenhang
steht.

Frei von Hauptbauten
Gegenüber dem ersten Vorschlag im
November 2010 ist in der neu zur
Diskussion stehenden Änderung der
Bau- und Nutzungsordnung im Artikel
49a vorgesehen, dass oberhalb der
Weinstrasse auf den Grundstücken
Nr. 907 und 909 keine Hochbauten er-
laubt sind.

Aufgrund der inzwischen erreichten
zusätzlichen Landreservation südlich
der Weinstrasse ist es nun möglich,
das vorsorglich gesicherte Land ober-
halb der Weinstrasse frei von Haupt-
bauten zu halten.

Vorgaben für Dachgestaltung
Ferner überlässt man es nach der
zweiten Vorlage bei der Dachgestal-
tung der späteren Architektur, ob
Flach-, Pult- oder Satteldächer zu
machen sind. Grössere zusammen-
hängende Flachdächer wären zu be-
grünen und die Dächer müssten sich
selbstverständlich auch in die Reb-
landschaft einfügen.

Orientierungsversammlung
Der Gemeinderat lädt alle interessier-
ten Personen auf Montag, 14. Februar
2011, 19.30 Uhr, zu einer Orientie-
rungsversammlung ins Gemeindehaus
Hallau ein, um sich unter dem Vorsitz
von Gemeindepräsident Werner Pfist-
ner über den neusten Stand des Ge-
schäftes informieren zu lassen. An
diesem Anlass wird auch Wirtschafts-
förderer Dr. Thomas Holenstein über
die Bedeutung des Projektes aus kan-
tonaler Sicht Red und Antwort stehen.

Gemeindeversammlung im März
Am Freitag, 25. März 2011, wird an
der Gemeindeversammlung Hallau
der Entscheid über das Ausscheiden
einer Hotelzone mit einem neuen Arti-
kel in der Bau- und Nutzungsordnung
Hallau gefällt.

Der Hallauer Gemeinderat will sich
mit diesem Hotel kein Denkmal setzen,
aber günstige Voraussetzungen für die
nächste und übernächste Generation
in unserem Dorf und im ganzen Blau-
burgunderland schaffen.

Mit dem vielversprechenden Wein-
erlebnishotel in Oberwiesen kann sich
unsere Region mit der wunderschönen
Landschaft und dem grössten zu-
sammenhängenden Rebberg in der
deutschsprachigen Schweiz optimal
weiter entwickeln.

Es sei daran erinnert: Veränderungen
tragen Chancen und Möglichkeiten in
sich. Stillstand wäre Rückschritt!

Für den Hallauer Gemeinderat:
Alfred Neukomm, Finanzreferent
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Die Unterhaltsarbeiten beim Wettibrunnen
Seit einiger Zeit bildet der Baum
beim Wettibrunnen wenig Laub und
hat mehrere dürre und faule Äste.
Wie Mitarbeiter des Bauamtes Hallau
festgestellt haben, ist das Wurzelwerk
des Zuckerahorns stark in die Ablauf-
leitungen des Brunnens und in die
Schächte eingewachsen. Die Folge
davon ist, dass es häufig zu Ver-
stopfungen kommt. Für die Mitarbeiter
des Bauamtes ist ein Reinigen der
Leitungen kaum mehr möglich oder
nur unter grossem Aufwand zu be-
werkstelligen.

Die Sanierung der Ablaufleitungen
steht schon seit längerem an und
wird im Frühsommer dieses Jahres
ausgeführt. Der Baum wird deshalb
in den nächsten Wochen vom Forst
Hallau gefällt. Nach Abschluss der
Unterhaltsarbeiten wird selbstver-
ständlich ein neuer Baum gepflanzt.

Bauamt Hallau,
Hansueli Gasser Wurzeln des Zuckerahorns dringen in die Ablaufleitungen des Wettibrunnens. Bild Bauamt
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Ein Jahr Schulleitung – Ein Resümee
Im Laufe des letzten und dieses
Schuljahres haben sich die Lehr-
personen an der Schule Hallau
nicht nur mit schulischen und
erzieherischen Fragen beschäftigt. 

Die Einführung und Zusammenarbeit
mit der neu eingesetzten Schulleitung
bedingte eine hohe Bereitschaft aller
Beteiligten, sich mit den neuen Struk-
turen zu Recht zu finden und sich
diesen auch anzupassen.

An dieser Stelle ist es der Schul-
behörde ein Anliegen, allen engagier-
ten Personen in diesem Prozess herz-
lichst für Ihren Einsatz und Mitarbeit zu
danken.

Zwischenbilanz ziehen
Im Oktober letzten Jahres trafen sich
die Lehrpersonen, die Schulleiterin und
die Mitglieder der Schulbehörde zur
Evaluation «ein Jahr Schulleitung in
Hallau», um eine Zwischenbilanz aus
dem vergangenen Jahr zu ziehen.

Positive Einstellung
Die grundsätzliche Einstellung aller
Parteien zur geleiteten Schule kann
durchaus als positiv betrachtet
werden, obschon dieser Schritt ein
schwieriger Reformprozess ist, da es
insbesondere um die Umbildung bisher
fest etablierter Verwaltungsstrukturen
geht.

Sich dieser Tatsache bewusst hat
die Schulbehörde einen Grundsatz
bei der Evaluation gefasst, welcher
das Vorgehen bei der Einführung der
Schulleitung über drei Jahre definiert.

Im ersten Jahr werden wichtige Er-
kenntnisse aus dem organisatorischen
Schulalltag identifiziert und korrigiert.
Das zweite Jahr steht vollumfänglich
im Rahmen der Überprüfung der
getroffenen Korrekturmassnahmen, so
dass im dritten Jahr das Funktionen-
diagramm überarbeitet und an die
neue Situation an der Schule Hallau/
Oberhallau angepasst werden kann.

Durch die Beteiligten wurden an
diesem Treffen viele Erkenntnisse auf-
gezeigt, diskutiert und wo notwendig
bereits korrigiert oder in die Wege
geleitet. Weitere Massnahmen werden
als kurz- oder langfristige Ziele fest-
gehalten.

Pensenerhöhung
So hat sich die Schulbehörde bereits
mit ihrer Neuorganisation und Auf-
gabenneuzuteilung befasst. Weiter
wurde auch der Ablauf der Pensen-
planung genauer und transparenter
gestaltet.

Als kurzfristiges Ziel hat sich die
Pensenerhöhung der Schulleitung als
notwendiges Mittel zur erfolgreichen
Einführung der geleiteten Schule in
Hallau/Oberhallau herausgestellt. Aus

den Ergebnissen des Evaluationstages
geht hervor, dass das 65-Prozent-
Pensum der Schulleitung nicht aus-
reicht um diese Funktion, das heisst
das operative Leiten und Führen
der Schule, optimal auszuführen. Die
Schulbehörde wird einen Antrag zur
Pensenerhöhung der Schulleitung an
den Gemeinderat formulieren und
diesen einreichen.

Ergänzend sollen vermehrt Gruppen
aus den verschiedenen Stufen gebildet
werden um spezielle Themen auf -
zugreifen und zu diskutieren. Die
resultierenden Ergebnisse sollen in
Arbeitsgruppen weiter verfolgt und
wenn notwendig sodann umgesetzt
werden.

Die definierten, langfristigen Ziele
gehören in das neu geschaffene
Schulbehörde-Ressort «Schulentwick-
lung». Hierin werden die Themen «das
gemeinsame Bild unserer Schule opti-
mieren» und «Die Kultur der Zusam-
menarbeit» weiter verfolgt. 

Der Evaluationstag hat gezeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind.
Mit den gewonnen Erkenntnissen und
den getroffenen Massnahmen, welche
durch den Austausch aller Beteiligten
entstanden sind, können wir gestärkt
und optimistisch den Weg gemeinsam
weiter gehen. 

Schulbehörde Hallau
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Reine Laiengremien sind in Zukunft
ausgeschlossen, ebenso wie reine
Justizgremien: die KESB muss zukünf-
tig interdisziplinär arbeiten (mögliche
Variante: Arzt, Jurist, Sozialarbeiter/
Pädagoge).

In der Vorvernehmlassung des Re-
gierungsrates vom Herbst 2009 wur-
den drei mögliche Modelle präsentiert:

1. Kantonale Behörde mit inte-
griertem Abklärungs- und Vollzugs-
dienst

2. Kantonale Behörde mit kommu-
nal-regionalisiertem Abklärungs- und
Vollzugsdienst

3. Kommunal-regionale Behörde mit
integriertem Abklärungs- und Voll-
zugsdienst.

Die überwiegende Mehrheit der Teil-
nehmer votierte für eine kantonale
Behörde. Die Antworten auf die Frage,
ob der Abklärungs- und Vollzugsdienst
in der kantonalen Behörde integriert,
oder durch die Gemeinden geführt
werden soll, hielten sich die Waage.
Da der Regierungsrat der Ansicht war,
dass bürgernahe Aufgaben, wie sie
vormundschaftliche Massnahmen dar-
stellen, durch die Gemeinden voll-
zogen werden sollen, wurde Modell 2
weiterverfolgt. Der Gemeinderat Hallau
hat sich auch in dieser Vernehmlas-
sung geäussert und als zentralen
Punkt – nebst der Organisation der
Behörde, der Beistandschaften sowie
der Verfahrensbestimmungen – einer
kantonalen Behörde mit regionalisier-
tem Abklärungs- und Vollzugsdienst
den Vorzug gegeben. Der Gemeinderat
sieht darin eine sinnvolle Ergänzung
des regionalisierten Sozialdienstes und
ist überzeugt, dass – falls die Mehrheit
der Teilnehmer dies ebenso sieht –
damit ein weiterer Schritt zur regiona-
len Zusammenarbeit getan ist.

Für den Gemeinderat Hallau
Gabriela Buff,

Sozial- und Vormundschaftsreferentin

Mitteilungen aus dem
Gemeindehaus Hallau

Einwohnerstatistik
Gemäss Statistik der Einwohnerkon-
trolle per 31. Dezember 2010 wurden
2'042 Einwohner (Vorjahr 2'053), inkl.
308 (309) ausländische Staatsangehö-
rige, gezählt. In diesen Zahlen nicht
enthalten sind die 17 (21) Wochenauf-
enthalter anderer Gemeinden.

Pflegekinderwesen
Denise Weisshaupt-Schnetzler, als Ver-
trauensperson für das Pflegekinder-
wesen in der Gemeinde, unterbreitet
den Jahresbericht 2010, wonach im
Berichtsjahr keine Pflegekinder an
Dauerpflegeplätzen und auch keine
Kinder an Tagespflegeplätzen zu be-
treuen waren. Der Bericht wurde ge-
nehmigt, die Bereitschaft verdankt.

Beitrag an Publikation
Für die Publikation des Heftes «die
frühgeschichtlichen Funde der Ge-
meinde Hallau» von Adrian Bringolf,
Hallau, übernimmt die Gemeinde die
Druckkosten für eine gewisse Anzahl
Exemplare.

Veranstaltung
Gegen die Erteilung der Bewilligung
zur Durchführung des Automobil-Berg-
rennens in Oberhallau vom 29./30.
August 2011 (Veranstalter: Verein Pro
Bergrennen Oberhallau) werden von
Seiten der Hallauer Behörde keine
Einwendungen gemacht.

Gegen die Erteilung der Bewilligung
zur Durchführung der traditionellen
'Stafette rund um den Kanton' vom
4. Juni 2011 (Veranstalter: Verein
Kadetten Schaffhausen) werden von
Seiten der Hallauer Behörde keine Ein-
wendungen gemacht.

Die Streckenführung dieser Moun-
tainbike-Etappe ist gleich wie 2009
(Wilchinger Berghöfe – Wunderklingen
– entlang der Wutach – Schärers-
graben – Seebentannen – Hausen –
Hallauer Berghöfe).

Aufträge
Der Auftrag zur Lieferung eines Klein-
geräteträgers vom Typ Holder (zum
Beispiel für Schneeräumung und Sal-
zen der Fusswege und Trottoirs in
einem Arbeitsgang) wird erteilt an die
Firma Armin Pfund, Hallau.

Die Firma Landis + Gyr, Zug, wird
beauftragt, 150 neue Stromzähler, so
genannte 'Smart Meter' zu liefern. Die
Montage erfolgt durch die Mitarbeiten-
den des Elektrizitätswerkes Hallau.

Ferienzeit – Reisezeit
Prüfen sie die Ausweisdokumente
auf ihre Gültigkeit. Damit die Urlaubs-
freuden nicht unnötig getrübt werden,
empfiehlt sich die Erneuerung der
Identitätskarte mindestens 14 Tage,
diejenige des Passes sogar vier
Wochen vor dem Abreisetag, auf der
Einwohnerkontrolle respektive für den
Pass oder das beliebte Kombipaket
(Identitätskarte/Pass) beim Passbüro
Schaffhausen zu beantragen.

Hotelzone zurück in die Landwirt-
schaftszone. Dies ergibt sich daraus,
dass der Standort Oberwiesen nach
den kantonalen Behörden nur für
das Weinerlebnishotel, also für einen
Zweckbau realisierbar ist, der auch mit
der Reblandschaft und dem Weinbau
in einem inhaltlichen Zusammenhang
steht.

Frei von Hauptbauten
Gegenüber dem ersten Vorschlag im
November 2010 ist in der neu zur
Diskussion stehenden Änderung der
Bau- und Nutzungsordnung im Artikel
49a vorgesehen, dass oberhalb der
Weinstrasse auf den Grundstücken
Nr. 907 und 909 keine Hochbauten er-
laubt sind.

Aufgrund der inzwischen erreichten
zusätzlichen Landreservation südlich
der Weinstrasse ist es nun möglich,
das vorsorglich gesicherte Land ober-
halb der Weinstrasse frei von Haupt-
bauten zu halten.

Vorgaben für Dachgestaltung
Ferner überlässt man es nach der
zweiten Vorlage bei der Dachgestal-
tung der späteren Architektur, ob
Flach-, Pult- oder Satteldächer zu
machen sind. Grössere zusammen-
hängende Flachdächer wären zu be-
grünen und die Dächer müssten sich
selbstverständlich auch in die Reb-
landschaft einfügen.

Orientierungsversammlung
Der Gemeinderat lädt alle interessier-
ten Personen auf Montag, 14. Februar
2011, 19.30 Uhr, zu einer Orientie-
rungsversammlung ins Gemeindehaus
Hallau ein, um sich unter dem Vorsitz
von Gemeindepräsident Werner Pfist-
ner über den neusten Stand des Ge-
schäftes informieren zu lassen. An
diesem Anlass wird auch Wirtschafts-
förderer Dr. Thomas Holenstein über
die Bedeutung des Projektes aus kan-
tonaler Sicht Red und Antwort stehen.

Gemeindeversammlung im März
Am Freitag, 25. März 2011, wird an
der Gemeindeversammlung Hallau
der Entscheid über das Ausscheiden
einer Hotelzone mit einem neuen Arti-
kel in der Bau- und Nutzungsordnung
Hallau gefällt.

Der Hallauer Gemeinderat will sich
mit diesem Hotel kein Denkmal setzen,
aber günstige Voraussetzungen für die
nächste und übernächste Generation
in unserem Dorf und im ganzen Blau-
burgunderland schaffen.

Mit dem vielversprechenden Wein-
erlebnishotel in Oberwiesen kann sich
unsere Region mit der wunderschönen
Landschaft und dem grössten zu-
sammenhängenden Rebberg in der
deutschsprachigen Schweiz optimal
weiter entwickeln.

Es sei daran erinnert: Veränderungen
tragen Chancen und Möglichkeiten in
sich. Stillstand wäre Rückschritt!

Für den Hallauer Gemeinderat:
Alfred Neukomm, Finanzreferent
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Die Unterhaltsarbeiten beim Wettibrunnen
Seit einiger Zeit bildet der Baum
beim Wettibrunnen wenig Laub und
hat mehrere dürre und faule Äste.
Wie Mitarbeiter des Bauamtes Hallau
festgestellt haben, ist das Wurzelwerk
des Zuckerahorns stark in die Ablauf-
leitungen des Brunnens und in die
Schächte eingewachsen. Die Folge
davon ist, dass es häufig zu Ver-
stopfungen kommt. Für die Mitarbeiter
des Bauamtes ist ein Reinigen der
Leitungen kaum mehr möglich oder
nur unter grossem Aufwand zu be-
werkstelligen.

Die Sanierung der Ablaufleitungen
steht schon seit längerem an und
wird im Frühsommer dieses Jahres
ausgeführt. Der Baum wird deshalb
in den nächsten Wochen vom Forst
Hallau gefällt. Nach Abschluss der
Unterhaltsarbeiten wird selbstver-
ständlich ein neuer Baum gepflanzt.

Bauamt Hallau,
Hansueli Gasser Wurzeln des Zuckerahorns dringen in die Ablaufleitungen des Wettibrunnens. Bild Bauamt
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Ein Jahr Schulleitung – Ein Resümee
Im Laufe des letzten und dieses
Schuljahres haben sich die Lehr-
personen an der Schule Hallau
nicht nur mit schulischen und
erzieherischen Fragen beschäftigt. 

Die Einführung und Zusammenarbeit
mit der neu eingesetzten Schulleitung
bedingte eine hohe Bereitschaft aller
Beteiligten, sich mit den neuen Struk-
turen zu Recht zu finden und sich
diesen auch anzupassen.

An dieser Stelle ist es der Schul-
behörde ein Anliegen, allen engagier-
ten Personen in diesem Prozess herz-
lichst für Ihren Einsatz und Mitarbeit zu
danken.

Zwischenbilanz ziehen
Im Oktober letzten Jahres trafen sich
die Lehrpersonen, die Schulleiterin und
die Mitglieder der Schulbehörde zur
Evaluation «ein Jahr Schulleitung in
Hallau», um eine Zwischenbilanz aus
dem vergangenen Jahr zu ziehen.

Positive Einstellung
Die grundsätzliche Einstellung aller
Parteien zur geleiteten Schule kann
durchaus als positiv betrachtet
werden, obschon dieser Schritt ein
schwieriger Reformprozess ist, da es
insbesondere um die Umbildung bisher
fest etablierter Verwaltungsstrukturen
geht.

Sich dieser Tatsache bewusst hat
die Schulbehörde einen Grundsatz
bei der Evaluation gefasst, welcher
das Vorgehen bei der Einführung der
Schulleitung über drei Jahre definiert.

Im ersten Jahr werden wichtige Er-
kenntnisse aus dem organisatorischen
Schulalltag identifiziert und korrigiert.
Das zweite Jahr steht vollumfänglich
im Rahmen der Überprüfung der
getroffenen Korrekturmassnahmen, so
dass im dritten Jahr das Funktionen-
diagramm überarbeitet und an die
neue Situation an der Schule Hallau/
Oberhallau angepasst werden kann.

Durch die Beteiligten wurden an
diesem Treffen viele Erkenntnisse auf-
gezeigt, diskutiert und wo notwendig
bereits korrigiert oder in die Wege
geleitet. Weitere Massnahmen werden
als kurz- oder langfristige Ziele fest-
gehalten.

Pensenerhöhung
So hat sich die Schulbehörde bereits
mit ihrer Neuorganisation und Auf-
gabenneuzuteilung befasst. Weiter
wurde auch der Ablauf der Pensen-
planung genauer und transparenter
gestaltet.

Als kurzfristiges Ziel hat sich die
Pensenerhöhung der Schulleitung als
notwendiges Mittel zur erfolgreichen
Einführung der geleiteten Schule in
Hallau/Oberhallau herausgestellt. Aus

den Ergebnissen des Evaluationstages
geht hervor, dass das 65-Prozent-
Pensum der Schulleitung nicht aus-
reicht um diese Funktion, das heisst
das operative Leiten und Führen
der Schule, optimal auszuführen. Die
Schulbehörde wird einen Antrag zur
Pensenerhöhung der Schulleitung an
den Gemeinderat formulieren und
diesen einreichen.

Ergänzend sollen vermehrt Gruppen
aus den verschiedenen Stufen gebildet
werden um spezielle Themen auf -
zugreifen und zu diskutieren. Die
resultierenden Ergebnisse sollen in
Arbeitsgruppen weiter verfolgt und
wenn notwendig sodann umgesetzt
werden.

Die definierten, langfristigen Ziele
gehören in das neu geschaffene
Schulbehörde-Ressort «Schulentwick-
lung». Hierin werden die Themen «das
gemeinsame Bild unserer Schule opti-
mieren» und «Die Kultur der Zusam-
menarbeit» weiter verfolgt. 

Der Evaluationstag hat gezeigt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind.
Mit den gewonnen Erkenntnissen und
den getroffenen Massnahmen, welche
durch den Austausch aller Beteiligten
entstanden sind, können wir gestärkt
und optimistisch den Weg gemeinsam
weiter gehen. 

Schulbehörde Hallau
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